
1354 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1247 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Austro Control 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit 
dein das Luftfahrtgesetz und das Bundesgesetz 
über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 
geändert werden sowie über den Antrag 381/ A 
der Abgeordneten Rudolf Anschober und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem zum Schutz der Umwelt und der 
Nachbarn das Eisenbahn-Hochleistungsstrek­
kengesetz, das Eisenbahngesetz und das Luft-

fahrtgesetz geändert werden 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZ) ist nach 
luftfahrtrechtlichen Vorschriften neben der Flug­
sicherung, welche auch den Flugwetterdienst 
umfaßt, mit der luftfahrtbehördlichen Abfertigung 
der Luftfahrzeuge, der Überwachung der Einhal­
tung der für Luftfahrzeuge geltenden Sicherheits­
vorschriften sowie der Mitwirkung an dem der 
Luftfahrt dienenden Such- und Rettungsdienst 
betraut. Weitere Agenden des BAZ bestehen bei der 
Zulassung und Feststellung der Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen, der Führung des Luftfahrzeugregi­
sters, der Ausstellung und Verlängerung von 
Pilotenscheinen sowie der Herausgabe von publika­
tionen für die Luftfahrt. Auf Grund der Tatsache, 
daß Österreich auch im Luftverkehr ein Transitland 
ist, ergibt sich der Hauptanteil der Einnahmen des 
BAZ aus den Flugsicherungsstreckengebühren. 
"Verschiedene, nicht in diesen Flugsicherungsstrek­
kengebühren enthaltene Leistungen der Flugsiche­
rung wurden bisher für die Benützer kostenlos 
erbracht. Dies hatte neben anderen nicht kostendek­
kenden Leistungen des BAZ zur Folge, daß der 
negative Saldo aus dem Bundesbudget abgedeckt 
werden mußte (1990 203 Millionen Schilling, 1992 
360 Millionen Schilling). Bei der Vorbereitung des 
Gesetzentwurfes wurde die Lösung einer Gesamt­
ausgliederung des BAZ gewählt, womit auch 
behördliche Aufgaben umfaßt sind. Zur Durchfüh-

rung der behördlichen Aufgaben wurde die in der 
österreichischen Rechtstradition bekannte Form 
eines beliehenen Unternehmens gewählt, äie durch 
eine entsprechende Aufsichtsführung des Bundesmi­
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
ergänzt wird. Der neuen Gesellschaft soll auch die 
Möglichkeit eröffnet werden, ihre hochentwickel­
ten personellen und technischen Ressourcen natio­
nal wie international gewinnbringend einzusetzen, 
wobei darauf zu achten sein wird, daß kein 
negativer Einfluß auf bestehende österreichische 
Unternehmen entsteht. Es soll auch von der im 
Luftfahrtgesetz (§ 140 b) vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden, bestimmte Aufgaben in 
Richtung einer teilweisen Selbstverwaltung des 
Flugsports, sofern die Sicherheit der Luftfahrt nicht 
beeinträchtigt wird, an Private zu übertragen. Mit 
der Ausgliederung des BAZ soll eine spürbare 
Entlastung des Bl.mdeshaushaltes in den folgenden 
Jahren erreicht werden. In einem zweiten Teil des 
Gesetzes (Änderung des Luftfahrtgesetzes) wird 
eine Erweiterung des Begriffes der Luftfahrthinder­
nisse vorgesehen, womit die Erkennung von 
Hindernissen für Hubschrauber erleichtert werden 
soll. Dies ist durch den flächendeckenden Einsatz 
von Hubschraubern im Arrrbulanz- und Rettungs­
flugsystem notwendig geworden. 

Der Antrag 3811A wurde am lO.Juli 1992 im 
Nationalrat eingebracht und war wie folgt begrün-
det: . 

Der gegenständliche Gesetzesantrag steht im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden Verab­
schiedung eines Umweltverträglichkeitsprüfungs­
Gesetzes. Sollte nicht der Umweltausschuß bereits 
eine Änderung der Materiengesetze vornehmen, 
werden die entsprechenden Fachausschüsse über 
eine Novellierung der Anlagenrechte verhandeln 
müssen, denn ohne die wirksame Hereinnahme des 
Umwelt- und Nachbarschaftsschutzes in die Anla­
genrechte wird auch die Umweltverträglichkeits­
prüfung ohne Folgen bleiben. 
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2 1354 der Beilagen 

1. Zum Eisenbahn-Hochleistungsstreckengesetz : 

Das Hochleistungsstreckengesetz ist lex specialis 
zum Eisenbahngesetz. Der Neubau von Hochlei­
stungsstrecken setzt nach der geltenden Rechtslage 
eine Trassenverordnung nach § 3 Abs. 1 voraus, bei 
Baumaßnahmen an bestehenden Eisenbahnanlagen 
ist anzunehmen, daß eine Verordnung nach § 1 
Abs.1 Voraussetzung ist. Weiterhin gelten die 
Genehmigungspflicht für Neubau und Änderungen 
von Eisenbahnanlagen nach § 32 ff. Eisenbahnge­
setz (siehe auch dazu den Abänderungsantrag). 

Der gegenständliche Antrag 
schafft die Pflicht zur Erlassung eines 
Hochleistungsstreckenkonzepts für Öster­
reich, dabei sind die Leistungsfähigkeit als 
auch die Umweltverträglichkeit gleichrangige 
Kriterien und 
hält für die Trassenverordnung nach § 3 Abs. 1 
ausdrücklich die Umweltverträglichkeit als 
gleichrangiges Kriterium fest, während bisher 
nur "auf sonstige öffentliche Interessen" 
Bedacht zu nehmen war. 

~Im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz mußte 
auch die neue § 1 Abs.1-VO für UVP-pflichtig 
erklärt werden. 

2. Zum Eisenbahngesetz: 

Der Abänderungsantrag bezieht sich auf das 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigungsverfahren 
und beinhaltet 

eine Erweiterung der Genehmigungskriterien 
für Eisenbahnanlagen : Gesundheits- und 
Belästigungsschutz der Nachbarn und Schutz 
der Umwelt vor unzumutbaren Beeinträchti­
gungen (Z 4 und 5), 
eine ParteisteIlung für die Nachbarn (Z 3) und 
die Pflicht zur Abhaltung einer Bauverhand­
lung bei Genehmigung von Eisenbahnanlagen 
(Z 1 und 2). 

Mit der gegenständlichen Änderung wird das 
Anlagenrecht für Eisenbahnen dem Standard 
anderer Anlagenrechte wie zB der Gewerbeordnung 
angenähert. 

Die Kriterien und ParteisteIlungen werden dem 
bisher herrschenden System hinzugefügt. Subjektiv­
öffentliche Rechte können schon jetzt aus der 
Tatsache der Inanspruchnahme des Grundes, der 
Bauverbote oder der sonstigen Beschränkung von 
Nutzungen gegeben sein. (Insofern wurde auch ein: 
gesonderter Eigentumsschutzfür die Nachbarn 
nicht vorgesehen.) Neu hinzu kommt der Gesund­
heitsschutz und der Belästigungsschutz, wobei 
natürlich in erster Linie an die Lärmbelästigung zu 
denken ist. (Auf zusätzliche spezielle Verfahrens­
vorschriften wurde verzichtet, sodaß sich die 
Ladungs- und Einwendungsmodalitäten usw. nach 
dem AVG richten.) Auch der Umweltschutz hat 

bisher noch keine zwingende Beachtung finden 
können. Lediglich im Hochleistungsstreckengesetz 
ist dem Bauwerber eine Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeit aufgetragen. Weder geht 
damit ein Versagungsgrund einher, noch können 
bislang Dritte derartige Einwendungen vorbringen. 

3. Zum Luftfahrtgesetz: 

Der Abänderungsantrag bezieht sich auf die 
Genehmigungsverfahren zur Errichtung und Erwei­
terung von Zivilflugplätzen (Z 1) und deren 
Bodenreinrichtungen (Z 2) sowie von Militärflug­
plätzen (Z 3 und 4) und hat 

eine Erweiterung der Genehmigungskriterien 
auf den Nachbar- und UmweltSchutz sowie 
eine Erweiterung des Parteienkreises (und der 
Einwendungstitel) auf Nachbarn im Sinne der 
GewO 

zum Gegenstand, wobei die Differenzierung 
zwischen zivilen und militärischen Flugplätzen 
beibehalten wurde. 

Zivilflugplätze : Da die im Eigentum Betroffenen 
(zB Baubeschränkungen in der Sicherheitszone) 
schon bisher ParteisteIlung haben, wurde insbeson­
dere auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
im Einwirkungsbereich der Anlage dauernd Wohn­
haften abgestellt. Offen bleiben damit eine Eigen­
tumsbeeinträchtigung durch Luftschadstoffe, aller­
dings ist auch auf die Möglichkeit der Reduktion im 
Wege 'des Gesundheitsschutzes hinzuweisen. Die 
Unzumutbarkeit beim Belästigungsschutz wurde im 
Gesetzestext nicht näher definiert; anders als bei 
den Militärflugplätzen wurde nicht die technische 
Vermeidbarkeit zur Grenzziehung herangezogen, 
da auch Betriebszeitenregelungen und eine Kontin­
gentierung der Flugbewegungen in Frage kommen. 
(Auf zusätzliche spezielle Verfahrensvorschriften 
wurde verzichtet, sodaß sich die Ladungs- und 
Einwendungsmodalitäten usw. nach AVG richten.) 

Militärflugplätze : Die bisherige Regelung, wo­
nach erst bei Einwendungen Verfahren durchzufüh­
ren sind, wurde beibehalten. Der Kreis der 
Einwendungsberechtigten wurde erweitert um die 
im Einwirkungsbereich dauernd Wohnhaften. Über 
die Einwendung ist verpflichtend eine Verhandlung 
abzuhalten. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungsvorlage 
1247 der Beilagen und den Antrag 381/A in seiner 
Sitzung am 18. November 1993 der Vorberatung 
unterzogen. Den Bericht zur Regierungsvorlage 
erstattete der Abgeordnete Robert S i g I, den 
Bericht zum Antrag 381/ A der Abgeordnete Rudolf 
An)) cho b e r. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Peter R 0 sen s tin g I, Rudolf Ans c h-ü b e r, 
Alois R 0 p per t, Mag, Helmut Ku k a c k a, 
Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lu k es ch, Richard Ge-
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1354 der Beilagen 3 

b e r t sowie der Ausschußobmann Abgeordneter 
Franz H ums beteiligten, wurde der in der 
Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf in der 
Fassung eines Abänderungsantrages der Abgeord­
neten Franz H ums und. Mag. Helmut Ku­
k a c k a mit Mehrheit angenommen. 

Diesem Antrag waren folgende Erläuterungen 
beigegeben: 

Zu Art. I § 2 Abs. 3 erster Satz:-

Durch die Einfügung des Wortes "behördliche" 
wird klargestellt, daß nicht an die Übertragung 
privatwirtschaftlicher Aufgaben gedacht ist. 

Zu Art. I § 2 Abs. 4: 

Die Neuformulierung enthält eine klarere Ab­
grenzung zwischen den Tätigkeiten der' Austro 
Control, die der Gewerbeordnung unterliegen, und 
anderen Tätigkeiten. 

Zu Art. I § 4 Abs. 8: 

Die Neuformulierung nimmt darauf Bedacht, daß 
es nach § 1 Abs. 3 auch die Möglichkeit mehrerer 
Anteilseigner geben kann. 

Zu Art. I § 5 Abs. 2: 

Mit dieser Bestimmung soll ermöglicht werden, 
daß die Bezugsliquidierung der Bediensteten der 
Austro Control weiterhin durch das Bundesrechen­
amt erfolgt. 

Zu Art. I § 6 Abs. 1, Art. 11 § 91 und § 91 b: 

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen: 

Zu Art. I § 16: 

Mit dieser Bestimmung soll zweckmäßigerweise 
die Fortführung anhängiger Strafverfahren durch 
die Austro Control sichergestellt werden. Alle 
übrigen Verwaltungsverfahren, für die durch dieses 
Bundesgesetz eine Änderung der Zuständigkeiten 
erfolgt, sollen an die künftig zuständigen BehÖrden 
abgegeben werden. 

Zu Art. 11 (Entfall der Z 5): 

Diese Bestimmung erübrigt sich nun, weil durch 
das neue Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, 
BGBI. Nr. 697/1993, ab 1994 eine massive Erweite­
rung der ParteisteIlung in Flugplatzverfahren 
gegeben ist (vergleiche § 19 UVP-G in Verbindung 
mit Z 16 des Anhanges I). 

Zu Art. 11 Z.26 b (§ 145 a): 

Stellt die militärische Flugleitung fest, daß sich ein 
unidentifiziertes Flugzeug der österreichischen 

Staatsgrenze nähert, so können Identifizierungs­
flüge angeordnet werden. Diese Flüge sollen - wie 
es bisher bereits § 36 Abs. 5 L VRvorsieht - von der 
Flugsicherung prioritär behandelt werden. In der 
Zusammenarbeit zwischen Bundesamt für Zivilluft­
fahrt und Bundesministerium für Landesverteidi­
gung besteht bei der Behandlung solcher Flüge eine 
langjährige bewährte Praxis, die auf Grund der 
neuen Bestimmung fortgeführt werden soll. 

Zu Art. 11 Z 30: 

Seitens der Landesregierungen wurde ein späteres 
Inkrafttreten der neuen Bestimmungen über Luft­
fahrthindernisse angeregt, um sich entsprechend auf 
die Vollziehung vorbereiten zu können. 

Der Ausschuß traf folgende Feststellungen: 

Zu Art. I § 2: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß durch das 
Austro-Control-Gesetz das Verwaltungsüberein­
kommen zur Kooperation der drei Wetterdienste 
inhaltlich nicht beeinträchtigt wird und eine 
Zusammenlegung der drei Wetterdienste (Flugwet­
terdienst, Militärwetterdienst, Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodyriamik) weiterhin anzu­
streben ist. Diese Zusammenlegung hat im Einver­
nehmen zwischen den Bundesministern für Wissen­
schaft und Forschung, Landesverteidigung und 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu erfolgen. 
Wie die Zusammenlegung der Wetterdienste 
durchgeführt wird und bei welchem Ressort die 
Zusammenlegung erfolgt, wird durch die nunmeh­
rige Wahrnehmung der Aufgaben des Flugwetter­
dienstes des BAZ durch die Austro Contral GmbH 
nicht präjudiziert. 

Zur Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedin­
gungen zwischen der Austro Contral GmbH und 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna­
mik geht der Ausschuß weiters davon aus, daß eine 
dem § 2 Abs. 6 Austro Control Gesetz entspre­
chende Gesetzesbestimmung in die die Zentralan­
stalt regelnden Organisationsnormen eingebaut 
werden soll. 

Zu Art. 11 Z 6 bis 13: 

In Verwaltungsverfahren betreffend die Art der 
Kennzeichnung wird im Detail zu prüfen sein, 
welche Kennzeichnung tatsächlich zu erfolgen hat. 
Die Kennzeichnung wird abhängen von der 
Geländebeschaffenheit, der Häufigkeit von Ret­
tungseinsätzen und anderen Flügen sowie der Art 
des Hindernisses. 

Zu Art. 11 Z 25: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß im Rahmen 
dieser Bestimmung auch Zivilluftfahrerschulen zur 
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4 1354 der Beilagen 

Verlängez:ung von Pilotenausweisen ermächtigt 
werden können. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Verkehrsausschuß somit den An t rag, der N atio-

Robert Sigl 

Berichterstatter 

nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e - /. 
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Wien, 1993 11 18 

Franz Hums 

Obmann 
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1354 der Beilagen 5 

Bundesgesetz über die Austro Control 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit 
dem das Luftfahrtgesetz und das Bundesgesetz 
über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 1. (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan­
zen an Stelle des Bundesamtes für Zivilluftfahrt eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem 
Stammkapital von mindestens 1 Million Schilling zu 
gründen. Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. Soweit 
dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften 
enthält, ist das Gesetz über die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, RGB!. Nr. 58/1906, anzu­
wenden. 

(2) Die Gesellschaft ist ein Luftfahrtunternehmen 
und führt die Firma "Austro Control Österreichi­
sche Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter 
Haftung" (Austro Control GmbH). Ihre -Anteile 
sind zu 100% dem Bund vorbehalten. Die 
Verwaltung der Anteilsrechte für den Bund obliegt 
dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen Kapitalerhöhun­
gen zuzustimmen, wenn der Bund weiterhin die 
Mehrheit der Anteile hält und die weiteren Anteile 
von Flughafenbetriebsgesellschaften übernommen 
werden. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat dafür Sorge zu tragen, daß dem 
Aufsichtsrat der Austro Control GmbH auch ein 
Vertreter des Bundesministers für Finanzen ange­
hört. 

(5) Die Austro Control GmbH ist als Arbeitgeber 
kollektivvertragsfähig. 

Aufgaben, Befugnisse 

§ 2. (1) Die Austro Control GmbH hat sämtliche 
dem Bundesamt für Zivilluftfahrt im Luftfahrtgesetz 
(LFG), BGB!. Nr.253/1957, sowie in den auf 
Grund dieses Gesetzes erlas~en Verordnungen 
bisher übertragenen Aufgaben, ausgenommen jene, 
welche durch Verordnung gemäß § 140 b Luftfahrt­
gesetz übertragen sind, wahrzunehmen. Für diese 
Aufgaben besteht Betriebspflicht. Die Austro 
Control GmbH hat alle orgimisatorischen Vorkeh­
rungen zu treffen, um diese Aufgaben unter der 
Aufsicht der staatlichen Behörden erfüllen zu 
können. 

(2) Der Austro Control GmbH obliegt ferner im 
Rahmen von Weisungen des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr die Mitwirkung 
an der Vertretung der Republik Österreich bei 
internationalen Luftfahrtorganisationen, die Unter- -
stützung bei der Vorbereitung und Durchführung 
von luftfahrtrechtlichen Verwaltungsakten des 
Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr sowie über dessen Anforderung die 
Erstellung von Gutachten. 

(3) Der Bund kann durch entsprechende Aufträge 
des zuständigen Bundesministers nach Befassung 
der Geschäftsführung auch andere behördliche 
Aufgaben, insbesondere für technische Kontrollen, 
der Austro Control GmbH übertragen.- Sofern 
solche Aufgaben nicht kostendeckend erfüllt 
werden können, ist eine entsprechende finanzielle 
Abdeckung durch den beauftragenden Bundesmini­
ster vorzusehen. 

(4) Unbeschadet der der Austro Control GmbH 
sonst zugewiesenen Aufgaben wird diese ermäch­
tigt, Dienste und Leistungen, welche im Zusammen­
hang mit den ihr gemäß Abs. 1 übertragenen 
Aufgaben stehen, national und international anzu­
bieten und zu erbringen, wenn sie dem Gesell­
schaftszweck entsprechen und geeignet sind, das 
Unternehmen zu fördern. Diese Tätigkeiten unter­
liegen nicht der Gewerbeordnung 1973. Die Austro 
Contröl wird ferner ermächtigt, Unternehmen zu 
gründen oder Beteiligungen zu erwerben, welche 
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6 1354 der Beilagen 

das Unternehmen fördern. Die ErfUllung der in den 
Abs·. 1 bis 3 übertragenen Aufgaben' darf dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Die Tätigkeit der Austro Control GmbH 
gemäß Abs. 1 und 2 ist dem öffentlichen Bereich im 
Sinne des § 4 Datenschutzgesetz, BGBI. 
Nr. 565/1978, zuzurechnen. 

(6) Die Austro Control GmbH und die in Abs. 4 
genannten Unternehmen dürfen entgeltliche lei­
stungen des Flugwetterdienstes an Dritte, welche 
Daten und Produkte der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik enthalten, nach 
vorheriger Absprache erbringen. Ausgenommen 
davon sind Leistungen gemäß § 119 lit. d des 
Luftfahrtgesetzes. 

(7) Allfällige spätere organisatorische Maßnah­
men im Zuge einer Zusammenlegung der österrei­
chischen Wetterdienste (Flugwetterdienst, Militär­
wetterdienst, Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik) wercJ.en durch diese Zuständigkeit 
nicht berührt. 

Aufsicht 

§ 3. (1) Unbeschadet der Rechte der Generalver­
sammlung gemäß dem Gesetz über die Gesellschaf­
ten mit beschränkter Haftung, RGBI. Nr. 58/1906, 
unterliegt die Tätigkeit der Austro Control GmbH 
der Aufsicht des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr kann in Erfüllung seines Aufsichts­
rechtes, insbesondere zur Wahrung luftverkehrs­
politischer Interessen sowie Interessen der Sicher­
heit der Luftfahrt, der Austro Control GmbH 
allgemeine Weisungen oder Weisungen im Einzel­
fall erteilen. Wenn es die Interessen der militäri­
schen Landesverteidigung im Falle von Einsatzflü­
gen gemäß § 145 des Luftfahrtgesetzes, der 
. unmittelbaren Vorbereitung solcher Flüge oder der 
Durchführung einsatzähnlicher Übungen erfordern, 
hat der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr dabei das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung herzustel­
len. 

(3) Dem Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr sind von der Geschäftsführung 
alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. und die entsprechenden 
Unterlagen zu übermitteln. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr ist Aufsichtsbehörde im Sinne des 
§ 141 des Luftfahrtgesetzes . 

(5) Der. Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr kann die Bestellung zum Geschäfts­
führer widerrufen, wenn ein Geschäftsführer eine 
Weisung gemäß den Abs. 2 oder 4 nicht befolgt oder 

eine Auskunft gemäß Abs. 3 nicht erteilt. § 16 des 
Gesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, RGBI. Nr. 58/1906, wird dadurch nicht 
berührt. 

Vermögensübertragung, Rechnungslegung 

§ 4. (1) Die im Eigentum des Bundes stehenden, 
von der betriebsähnlichen Einrichtung Bundesamt 
für Zivilluftfahrt verwalteten Vermögensgegen­
stände des Anlagevermögens, Vermögensgegen­
stände des Vorratsvermögens sowie Rechte, Forde­
rungen und Verbindlichkeiten gehen mit Ablauf des 
31. Dezember 1993 im Wege der Gesamtrechts­
nachfolge in das Eigentum der Austro Control 
GmbH über, ausgenommen die Liegenschaft 
EZ 2354/1 KG Erdberg und die am 31. Dezember 
1993 bestehenden Forderungen und Verbindlich­
keiten gegenüber Eurocontrol. Am 31. Dezember 
1993 bestehende Forderungen des, Bundes gegen 
Bedienstete des Bundesamtes für Zivilluftfahrt aus 
dem Titel gewährter Vorschüsse, Dienst-, Natural­
oder Mietwohnungen sowie allfällige Rückersatz­
ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, BGBI. 
Nr. 20/1949, Organhaftpflichtgesetz, BGBI. 
N r. 181/1967, oder Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, 
BGBI. Nr. 80/1965, gehen nicht auf die Austro 
Control GmbH über. Die Austro Control GmbH 
hat über Auftrag des Bundes das Inkasso dieser 
Forderungen kostenfrei durchzuführen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr einen 
Sacheinlagevertrag mit der Austro Control GmbH 
abzuschließen, wobei Gegenstand der Sacheinlage 
neben den in Abs. 1 genannten Vermögensgegen­
ständen und Schulden auch diejenigen Verpflich­
tungen sind, die gemäß § 7 Abs. 2 dieses Bundesge­
setzes mit Ablauf des 31. Dezember 1993 auf die 
Austro Control GmbH übergehen und für die diese 
daher unter Bedachtnahme auf die Bewertungsbe­
stimmungen des § 211 Abs. 2 HGB Rückstellungen 
nach § 198 Abs .. 8 HGB zu bilden hat. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 1993 erwirbt die 
Austro Control GmbH vom Bund die Liegenschaft 
EZ 2354/1 KG Erdberg, wobei der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ermächtigt 
wird, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und nach Anhörung des Bundesministers 
für Landesverteidigung einen Kaufvertrag abzu­
schließen. Der Kaufpreis hat dabei demjenigen Teil 
der Errichtungskosten des auf dieser Liegenschaft 
errichteten Gebäudes zu entsprechen, hinsichtlich 
dessen noch keine Refundierung von Eurocontrol 
im Rahmen der Flugsicherungsstreckengebühren 
erfolgt ist. Die Entrichtung und Verzinsung des 
Ka,ufpreises haben nach den Grundsätzen seiner 
Refundierung von Eurocontrol im Rahmen der 
Flugsicherungsstreckengebühren zu erfolgen. 
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(4) Im Jahresabschluß der Austro Control GmbH 
zum 31. Dezember 1993 ist unter den Vermögens­
gegenständen ein Ausgleichsposten gesondert in 
Ansatz zu bringen, der in seiner Höhe dem Betrag 
der Rückstellungen, die für die von der Austro 
Control GmbH nach § 7 Abs. 2 dieses Bundesgeset­
zes übernommenen Verpflichtungen, die Gegen­
stand der Sacheinlage gemäß Abs. 2 sind, zu bilden 
sind, entspricht. Dieser Ausgleichsposten ist über 20 
Geschäftsjahre verteilt gleichmäßig durch Abschrei­
bungen zu tilgen. Für den Fall, daß es im Zuge der 
Sacheinlage gemäß Abs. 2 zu einer Kapitalerhöhung 
bei der Austro Control GmbH unter Anwendung 
des § 6 a Abs. 4 des Gesetzes über die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, RGBL Nr.58/1906, 
kommt, ist auf den Charakter dieses Ausgleichs­
postens als Vermögens gegenstand bei der sinnge­
mäßen Anwendung der Bestimmungen des § 26 des 
Aktiengesetzes 1965 Bedacht zu nehmen. 

(5) Die in den Abs. 1 und :3 genannten 
Vermögensübertragungen sind von allen bundesge­
setzlieh geregelten Abgaben befreit. 

(6) Zum Eigentumsübergang auf die Austro 
Control GmbH ist vom Bundesminister für 
Finanzen eine Amtsbestätigung auszustellen. Eine 
solche Bestätigung gilt als Urkunde im Sinne des 
§ 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, 
BGBI. Nr. 39. 

<L. 

(7) Der Bund hat an die Austro Control GmbH 
den am 31. Dezember 1993 bestehenden Unter­
schiedsbetrag zwischen den bisher geleisteten 
Beträgen zur Altersversorgung der Kollektivver­
tragsbediensteten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
und den erfolgten Auszahlungen an die Altersver­
sorgungs- und Versorgungszuschußempfänger zu 
leisten. 

(8) Gewinne der Austro Control GmbH sind an 
den (die) Eigenrümer abzuführen. 

Abgabenbefreiung 

§ 5. (1) Die Austro ControlGmbH ist von de~ 
Umsatzsteuer befreit. 

(2) Die Austro Control GmbH gilt als Dienststelle 
des Bundes im Sinne 

1. des § 35 der Anlage zum Fernmeldegebühren­
gesetz (Fernmeldegebührenordnung), BGBL 
Nr. 170/1970, und 

2. des Bundesrechenamtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 123/1978. 

Gebühren 

§ 6. (1) In Verwaltungsverfahren nach den 
Zuständigkeiten gemäß § 2 Abs. 1 bis 3 sind die 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze mit 
Ausnahme der §§ 77 und 78 Allgemeines Verwal-

tungsverfahrensgesetz, BGBL Nr.5111991, anzu­
wenden. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister Jür Finanzen für die von der Austro· 
Control GmbH durchzuführenden Verwaltungs­
verfahren (Abs. 1) eine Gebührenordnung zu 
erlassen, in der die gebührenpflichtigen Tatbestände 
und die Höhe der Gebühren festzulegen sind. Der 
Ermittlung der Höhe der Gebühren ist das 
Kostendeckungsprinzip zugrunde zu leger!. 

Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht 

§ 7. (1) Alle Bediensteten, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes beim Bundes­
amt für Zivilluftfahrt beschäftigt sind und für die der 
Kollektivvertrag des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
gilt, werden Bedienstete der Austro Control GmbH. 

(2) An den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden kollektivver­
traglichen und einzelvertraglichen Rechten und 
Pflichten tritt anläßlich der Ausgliederung des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt keine Änderung ein. 
Insbesondere bezieht sich die Beibehaltung der 
Rechtsstellung auf die Einstufung der Bediensteten 
(Behaltepflicht). 

(3) Die im Abs. 2 genannten Rechte und Pflichten 
ergeben sich aus dem Kollektivvertrag und den auf 
diesen gestützten einzelvertraglichen Vereinbarun­
gen in der am 31. Dezember 1993 gültigen Fassung, 
der für die Bediensteten des Bundesamtes für 
Zivilluftfahrt zwischen der Republik Österreich und 
dem österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk­
schaft der Post- und Fernmeldebediensteten, 
abgeschlossen wurde. Die Geltung dieses Kollektiv-. 
vertrages wird durch dieses Bundesgesetz nicht 
berührt. 

§ 8. (1) Alle öffentlich-rechtlichen Bediensteten, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes beim Bundesamt für Zivilluftfahrt 

, beschäftigt sind, werden in den Planstellenbereich 
des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr übernommen. 

(2) Die von der Regelung des Abs. 1 betroffenen, 
für die Flugsicherung unabdingbar erforderlichen 
Bediensteten werden der Austro Control GmbH zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Dienstverrich­
tung zugewiesen. 

(3) Für die im Abs. 2 genannten öffentlich-recht­
lichen Bediensteten hat die Austro Control GmbH 
ab 1. Jänner 1994 an den Bund monatlich den 
Aufwand der Aktivbezüge samt Nebenkosten zu 
ersetzen sowie einen Beitrag zur Deckung des 
Pensionsaufwandes zu leisten. Der Pensionsbeitrag 
beträgt 30 vH des Aufwandes an Aktivbezügen fUr 
die im Abs. 2 genannten Bediensteten. Pensionsbei-
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träge, die ab 1. Jänner 1994 bei der Auszahlung der 
Aktivbezüge dieser Personen bereits vom Bund 
einbehalten werden, sind mit Ausnahme der 
besonderen Pensionsbeiträge auf diese Beträge 
anzurechnen. 

(4) Aktivbezüge im Sinne des Abs.3 sind alle 
Geldleistungen, von 'denen der Pensionsbeitrag zu 
entrichten ist. 

Richtlinien für die Untemehmensführung 

§ 9. (1) Die Geschäftsführung hat ein Unterneh­
menskonzept zu erstellen und dieses jährlich zu 
überarbeiten. Sie hat bei ihren Maßnahmen und 
Entscheidungen neben der Gewährleistung der 
Sicherheit der Luftfahrt insbesondere auch auf die 
Entwicklung der Luftverkehrswirtschaft, die Ge­
bühren im internationalen Vergleich sowie auf die 
Rechte der Dienstnehmer Bedacht zu nehmen. 
Darüber ist dem Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr und dem Aufsichtsrat 
mindestens jährlich zu berichten. Die Geschäftsfüh­
rung hat im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Zweckmä­
ßigkeit und Sparsamkeit der Unternehmensführung 
entsprechende Maßnahmen zu setzen und dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr unverzüglich allenfalls notwendige V or­
schläge über die Anderung von Rahmenbedingun­
gen der Unternehmenstätigkeit zu erstatten. 

(2) Die Geschäftsführung hat unter Berücksichti­
gung der im Abs. 1 genannten V oraussetzu~gen die 
notwendigen Verhandlungen zur Erarbeitung eines 
neuen Kollektivvertrages für nach dem Inkrafttreten 
dieses neuen Kollektivvertrages in ein Arbeitsver­
hältnis zur Austro Control GmbH eintretende 
Bedienstete zu führen und längstens bis 31. Dezem­
ber 1995 abzuschließen. Der Bundesminister rur 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann diese Frist 
bis 31. Dezember 1996 verlängern. 

(3) Die vor dem Inkrafttreten dieses neuen 
Kollektivvertrages aufgenommenen Bediensteten 
haben die Möglichkeit, unter Weiterführung ihres 
bisherigen Dienstverhältnisses innerhalb emes 
Jahres durch schriftliche Erklärung m den neuen 
Kollektivvertrag überzutreten. 

Haftung 

§ 10. (1) Für die von Dienstnehmern der Austro 
Control GmbH in Wahrnehmung des in § 2 Abs. 1 
und 3 dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufga­
benbereiches in Vollziehung der Gesetze wem 
immer zugefügte Schäden haftet der Bund nach den 
Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes, BGBI. 
Nr.20/1949. Der Dienstnehmer haftet dem Ge­
schädigten nicht. 

(2) Hat der Bund dem Geschädigten gemäß 
Abs. 1 den Schaden ersetzt, kann er von den 

Dienstnehmern der Austro Control GmbH Rücker­
satz nach den Bestimmungen des Amtshaftungsge­
setzes, BGBI. Nr. 20/1949, begehren. 

(3) Unbeschadet des Abs. 2 hat die Austro 
Control GmbH dem Bund jene Leistungen, welche 
dieser in Erfüllung seiner Verpflichtung gemäß 
Abs. 1 erbracht hat, in vollem Umfang zu ersetzen. 

(4) Soweit die Gesellschaft gemäß Abs.3 
Leistungen an den Bund erbracht hat, geht der 
Anspruch des Bundes gegen die Dienstnehmer der 
Gesellschaft auf Rückersatz gemäß Abs. 2 auf die 
Gesellschaft über. 

Leistungen für den Bund 

§ 11. (1) Der Bund hat für die von der Austro 
Control GmbH im öffentlichen Interesse erbrachten 
Leistungen, und zwar für 

1. die Leistungen gemäß § 2 Abs.2 dieses 
Bundesgesetzes, 

2. die Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes, soweit dafür gemäß § 6 Abs. 2 
eine Kostendeckung nicht erreicht werden 
kann, 

3. die Führung des Luftfahrzeugregisters (§ 16 
Abs. 1 LFG), 

4. die Mitwirkung am Such- und Rettungsdienst 
(§ 119 Abs. 1 lit. h LFG), 

5. die Durchführung von Verfahren gemäß 
§§ 8 ff. BGzL V, 

6. die Mitwirkung bei der Überprüfung und 
Beseitigung von Luftfahrthindernissen (§ 96 
LFG), 

7. Leistungen im Interesse der Landesverteidi-
gung 

ein Entgelt zu leisten, dem das Kostendeckungs­
prinzip zugrunde zu legen ist. Dieses Entgelt ist von 
demjenigen Bundesminister zu leisten, der die 
Austro Control GmbH mit der Erbringung der 
Leistung beauftragt hat. 

(2) Soweit die Verrechnung von Entgelten für die 
Inanspruchnahme von Diensten und Einrichtungen 
der Austro Control GmbH an die Benützer nach 
den diesbezüglich zur Anwendung kommenden 
internationalen Rechtsvorschriften unzulässig ist, 
hat der Bund der Austro Control GmbH die dieser 
dadurch entgehenden Einnahmen nach dem Ko­
stendeckungsprinzip zu ersetzen. 

(3) Der nach Abs. 1 entgeltpflichtige Bundesmini­
ster hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen mit der Austro Control GmbH einen 
Rahmenvertrag über die nach Abs. 1 zu erbringen­
den Leistungen und das dafür zu entrichtende 
Entgelt sowie über die nach Abs. 2 zu gewährenden 
Einnahmenersätze abzuschließen. Dieser Vertrag 
kann für eine mehrjährige Gültigkeit abgeschlossen 
werden. Die Abrechnung hat auf Grund der 
'tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen 
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bzw. der tatsächlich entgangenen Einnahmen zu 
erfolgen. Diese Abrechnung kann von einem vom 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen besteUten Wirtschaftsprüfer geprüft 
werden. 

Bildung der ersten Organe 

§ 12. (1) Die Bestellung der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des ersten Aufsichtsrates der 
Austro Control GmbH hat durch den Bundesmini­
ster für öffentliche WirtSchaft und Verkehr zu 
erfolgen .. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die ersten Mitglieder des 
Aufsichtsrates, ausgenommen die von Arbeitneh­
merseite entsandten, sowie dessen Vorsitzenden zu 
bestellen. 

(3) Bis zur Bestellung der Geschäftsführung führt 
der Präsident des Bundesamtes für Zivilluftfahrt die 
Geschäfte der Austro Control GmbH. 

(4) Bis zur Wahl eines Betriebsrates, welche 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes zu erfolgen hat, übt die 
Personalvertretung des Bundesamtes für Zivilluft­
fahrt die Funktion des Betriebsrates aus. 

Vertretung der Gesellschaft 

§ 13. Die Austro Control GmbH sowie die 
Gesellschaften, welche mittelbar oder unmittelbar in 
ihrem Mehrheitseigentum stehen, können sich von 
der Finanzprokuratur gemäß dem Prokuraturge­
setz, StGB!. 172/1945, in der jeweils geltenden 
Fassung unbeschadet der Rechte und Pflichten der 
Gesellschaftsorgane rechtlich beraten und vertreten 
lassen. 

Nutzerbeirat 

§ 14; (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr hat zur Beratung und 
Unterstützung bei Ausübung seiner Aufsichtsbefug­
nisse gegenüber der Austro Control GmbH einen 
Nutzerbeirat einzurichten. Der Beirat besteht aus 
acht Mitgliedern und ebensoviel Ersatzmitgliedern. 
Sechs Mitglieder. sind aus dem Kreis der im 
Fachverband Luftfahrtunternehmungen der Bun­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft vertrete­
nen Unternehmen zu ernennen, die restlichen zwei 
Mitglieder sind aus dem Kreis der Allgemeinen 
Luftfahrt zu ernennen. Die Mitglieder werden für 
die Dauer von vier Jahren bestellt. Wiederholte 
Bestellungen sind zulässig. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche WirtSchaft 
und Verkehr führt den Vorsitz im Nutzerbeirat. Er 

kann einen Beamten der Obersten Zivilluftfahrtbe­
hörde seines Ressorts mit seiner Vertretung 
betrauen. Der Vorsitzende kann im Bedarfsfall auch 
andere Fachleute als nichtstimmberechtigte Mitglie­
der zur Mitarbeit heranziehen. 

(3) Zur Unterstützung der Tätigkeit des Nutzer­
beirates können Ausschüsse gebildet werden. 

(4) r:e Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Nutzerbeirates sind bei grober Pflichtverletzung 
ihres Amtes zu entheben. 

(5) Der Nutzerbeirat ist vom Vorsitzenden 
mindestens zweimal jährlich einzuberufen. Er ist 
außerdem dann einzuberufen, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder dies verlangt. 

(6) Die Sitzungen des Nutzerbeirates sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder sind 
über ihre Tätigkeit im Beirat zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

(7) Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Verweisungen 

§ 15. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Übergangsbestimmung 

§ 16. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes beim Bundesamt für Zivilluftfahrt 
anhängige Verfahren nach § 146 Luftfahrtgesetz 
sind vom der Austro Control GmbH fortzuführen. 

Inkrafttreten 

§ 17. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme 
seiner §§ 1, 4, 12 und 16 am 1. Jänner 1994 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
_ ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, der 

Bundesminister für öffentliche WirtSchaft und 
Verkehr betraut. 

Artikel II 

Änderungen des Luftfahrtgesetzes 

Das Luftfahrtgesetz, BGB!. Nr. 253/1957, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 69111992, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 lautet: 
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,,(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung nach Maß­
gabe der Erfordernisse der Verkehrssicherheit 
überwachte Lufträume, deren Klassifizierung sowie 
allfällige besondere Verfahren in diesen Lufträumen 
durch Verordnung festzulegen. Diese Verordnung 
ist in luftfahrtüblicher Weise kundzumachen." 

2. § 5 Abs. 1 erster Satzteil lautet: 

"Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hat im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Landesverteidigung und der sonstigen in 
ihrem Wirkungsbereich berührten Bundesminister 
durch Verordnung Luftraumbeschränkungen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 lit. a und b festzulegen oder auf 
Gefahrengebiete im Sinne des § 4 Abs. 1 lit. c 
hinzuweisen, soweit dies erforderlich ist:" 

2 a. Im § 5 Abs. 4 lit. b wird das Zitat "BGBI. 
Nr.305/1990" durch das Zitat ,,1990, BGBI. 
Nr. 305" ersetzt; 

Im § 5 Abs. 4 lit. c wird nach dem Wort 
"Wehrgesetzes" die Zahl ,,19~0" eingefügt. 

3. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung und unter 
Bedachtnahme auf öffentliche Interessen die für die 
Zivilluftfahrt erforderlichen Übungsbereiche und 
Erprobungsbereiche durch Verordnung festzule­
gen. Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung nach Maß­
gabe der Erfordernisse der Sicherheit der Luftfahrt 
die Voraussetzungen, unter denen die in den Abs. 1 
und 2 genannten Tätigkeiten von der Austro 
Control GmbH zu bewilligen sind, durch Verord­
nung festzulegen." 

4. Dem § 38 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Ferner haben die Prüfer Anspruch auf Ersatz der 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie eines allfälligen 
Verdienstentganges nach den für Geschworene und 
Schöffen geltenden Bestimmungen." 

5. Der bisherige Abs. 3 des § 85 wird als Abs. 6 
bezeichnet. 

6. § 85 Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Seil- oder Drahtverspannungen sind weiters 
außerhalb von Sicherheitszonen Luftfahrthinder­
nisse, wenn die Höhe dieser Anlagen die Erdober­
fläche und die sie umgebenden natürlichen oder 
künstlichen Hindernisse um mindestens 10m 
überragt und es sich um Anlagen handelt, die 

1. eine Autobahn überqueren oder 
2. sich in Schlechtwetterflugwegen befinden oder 
3. sich in jenen Gebieten befinden, deren 

besondere Geländebeschaffenheit für Such-

und Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen 
kann. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat im Einv~rnehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung durch Ver­
ordnung Schlechtwetterflugwege festzulegen. 

(5) Der örtlich zu~tändige Landeshauptmann hat 
durch Verordnung die in Abs. 3 Z 3 umschriebenen 
Gebiete festzulegen." 

7. § 91 samt Überschrift lautet: 

"Luftfahrthindernisse außerhalb von 
Sicherheitszonen 

§ 91. Zur Errichtung oder Erweiterung eines 
Luftfahrthindernisses außerhalb von Sicherheitszo­
nen gemäß § 85 Abs. 2 und Abs. 3 ist unbeschadet 
der Bestimmungen des § 91 aeine Ausnahmebewil­
ligung erforderlich. Sonstige gesetzliche Vorschrif­
ten bleiben unberührt." 

8. Nach § 91 werden folgende §§ 91 abis 91 c 
eingefügt: 

Aunzeigepflichten 

,,§ 91 a. (1) Die Errichtung oder Erweiterung 
eines Luftfahrthindernisses im Sinne des § 85 Abs. 3 
ist der ~uständigen Luftfahrtbehörde (§ 93 Abs. 2) 
anzuzeigen. 

(2) Diese Anzeige ist mindestens zwei Monate vor 
der geplanten Errichtung des Luftfahrthindernisses 
schriftlich unter Vorlage einer Beschreibung von Art 
und Beschaffenheit des Projektes einzubringen. 

(3) Der Einschreiter -ist verpflichtet, über 
schriftliche Aufforderung binnen vier Wochen 
weitere Unterlagen vorzulegen, die zur Beurteilung 
des Vorhabens erforderlich sind. Wird der Auffor­
derung nicht fristgerecht entsprochen, ist die 
Durchführung des Vorhabens zu untersagen. 

(4) Gelangt die Luftfahrtbehörde zur Auffassung, 
daß das Vorhaben einer Ausnahmebewilligung 
gemäß § 91 bedarf, muß sie dem Einschreiter 
mitteilen, 

1. daß die Errichtungsanzeige als Antrag auf 
Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß 
§ 91 behandelt wird, 

2. daß vor Eintritt der Rechtskraft der Ausnah­
mebewilligung nicht mit der Ausführung des 
Vorhabens begonnen werden darf und 

3. welche Unterlagen der Einschreiter noch 
nachzureichen hat. 

Diese Mitteilung muß innerhalb von vier Wochen 
nach Einlangen der Errichtungsanzeige, im Falle 
einer Aufforderung gemäß Abs. 3 innerhalb von vier 
Wochen ab Vorlage aller Unterlagen erfolgen. 

(5) Wird die Luftfahrtbehörde innerhalb der in 
Abs. 4 genannten Frist nicht tätig, dann darf der 
Einschreiter das Vorhaben ausführen. 
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(6) Die Errichtung bzw. Erweiterung einer gemäß 
Abs. 1 angezeigten Anlage sowie deren Beseitigung 
ist unverzüglich der zuständigen Behörde mitzutei­
len. 

(7) Für die zeitlich befristete Errichtung von Seil­
und Drahtverspannungen für land- und forstwirt­
schaftliche Bringungen sind die Abs. 2 bis 5 nicht 
anzuwenden. Die Anzeige gemäß Abs. 6 hat, 
ausgenommen für Anlagen zur raschen Aufarbei­
tung von Schad holz im Katastrophenfall, minde­
stens eine Woche vor Errichtung der Anlage zu 
erfolgen. . 

S 91 b. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehende Luftfahrthindernisse im 
Sinne des § 85 Abs.2 und 3, für die keine 
Bewilligung vorliegt, sind vom Verfügungsberech­
tigten binnen neun Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bzw. binnen sechs Monaten 
nach Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 85 
Abs. 4 oder 5 der zuständigen Behörde zu melden. 

(2) Bezüglich der gemäß Abs. J gemeldeten 
Hindernisse im Sinne des § 85 Abs. 3 ist das 
Verfahren nach § 91 a einzuleiten. Die im § 91 a 
Abs. 4 genannten Fristen sind dabei nicht anzuwen­
den. 

S 91 c. Der örtlich zuständige Landeshauptmann 
hat ein Verzeichnis der Luftfahrthindernisse im 
Sinne des § 85 Abs.2 und 3 in geeigneter Form 
evident zu halten, der Austro Control GmbH und 
dem Bundesminister für Landesverteidigung zu­
gänglich zu machen und gegen Kostenbeitrag den 
Teilnehmern am Luftverkehr auf Anforderung zur 
Verfügung zu stellen." 

9. § 92 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 91 a 
sind im Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewil­
ligung (§ 86 und § 91) die Lage, die Art und 
Beschaffenheit sowie der Zweck des Luftfahrthin­
dernisses anzugeben." 

10. Dem § 92 Abs.2 wird folgender Abs.3 
angefügt: 

,,(3) Die Ausnahmebewilligungerlischt, wenn mit 
der Errichtung des Luftfahrthindernisses nicht 
binnen zwei Jahren ab Eintritt der Rechtskraft der 
Ausnahmebewilligung begonnen wird." 

11. § 93 samt Überschrift lautet: 

"Zuständigkeit 

S 93. (1) Zur Erteilung einer Ausnahmebewilli­
gung gemäß § 86 ist zuständig: 

1. im Bereich der Sicherheitszone eines Militär­
flugplatzes der Bundesminister für Landesver­
teidigung, 

2. im Bereich der Sicherheitszone eines Zivilflug­
platzes die zur Erteilung der Zivilflugplatz­
Bewilligung zuständige Behörde. 

(2) Zur Erteilung einer ~usnahmebewilligung 
gemäß § 91 und zur Entgegennahme einer Errich­
tungsanzeige gemäß § 91 a ist der Landeshaupt­
mann zuständig." 

12. § 95 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Eigentümer eines Luftfahrthindernisses 
ist verpflichtet, dieses auf seine. Kosten zu 
kennzeichnen. Dies gilt auch für die laufende 
Instandhaltung der Kennzeichnungen." 

13. Im § 95 Abs.2 wird der Beistrich nach dem 
Wort Landesverteidigung durch einen Punkt 
ersetzt, der restliche Satzteil wird aufgehoben. 

14. Die bisherige Bezeichnung Abs. 1 des § 119 
entfällt. 

15. § 119 lit. bund e lautet: 
"b) die flugsicherungstechnischen Dienste," 
"e) die Überwachung der Einhaltung der im 

Luftverkehr geltenden Rechts- und Sicher­
heitsvorschriften," 

16. § 119 Abs. 2 wird aufgehoben. 

17. Im § 120 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck 
"Das Bundesamt für Zivilluftfahrt" durch den 
Ausdruck "Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr" ersetzt. 

18. Dem § 122 Abs.2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Die Verordnung ist im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zu erlassen." 

19. Dem § 122 Abs.2 wird folgender Abs. 2 a 
angefügt: 

,,(2 a) Die Einhebung· dieser Gebühren kann 
unter Zuhilfenahme der Flugplatzhalter erfolgen. 
Für einzelne Fälle kann aus verwaltungsökonomi­
schen Gründen der Flugplatzhalter als Gebühren­
schuldner bestimmt werden. Im Falle der Bewilli­
gung der Benützung eines Milititrflugplatzes für 
Zwecke der Zivilluftfahrt gemäß § 62 tritt der 
Inhaber der Bewilligung an die Stelle des Flugplatz­
halters. Die Höhe der Gebührensätze kann zeitlich 
abgestuft bis zum Erreichen der vollen Kostendek­
kung festgelegt werden. Für die Einbringung der 
Gebühr ist der Zivilrechtsweg vorzusehen." 

20. § 122 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Von der Bestimmung des Abs. 2 sind 
Einsatzflüge nach § 145 ausgenommen." 

21. § 129 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für Modellflüge ist unbeschadet der 
Bestimmungen der §§ 22 und 23 eine Bewilligung 
erforderlich. Außerhalb von Sicherheitszonen gilt 
dies nur, wenn das Gewicht des Flugmodells 20 kg 
übersteigt." . 

22. § 139 samt Überschrift lautet: 
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"Austro Control GmbH 

§ 139. Die Austro Control GmbH hat ihren Sitz 
in Wien. Sie ist dem Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr weisungsgebunden. Ihr 
örtlicher Wirkungsbereich umfaßt das ganze 
Bundesgebiet." 

23. § 140 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr ist in den Angelegenheiten der 
Zivilluftfahrt im Verhältnis zum Landeshauptmann 
und zur Austro Control GmbH die sachlich in 
Betracht kommende Oberbehörde und im Instan­
zenzug unmittelbar übergeordnet." 

24. Im § 140 Abs.3 wird das Zitat ,,78 Abs.2," 
aufgehoben. 

25. Nach § 140 a wird folgender § 140 b samt 
Überschrift eingefügt: 

"Übertragung von Zuständigkeiten 

§ 140 b. (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr kann im Interesse der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig­
keit und, sofern die Sicherheit der Luftfahrt nicht 
beeinträchtigt wird, durch Verordnung die Wahr­
nehmung von Aufgaben einschließlich der Entschei­
dungsbefugnis von im Luftfahrtgesetz oder in den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun­
gen geregelten Angelegenheiten, insbesondere die 

1. Ausstellung bestimmter Kategorien von Zivil~ 
luftfahrerscheinen, 

2. Zulassung, Feststellung der Lufttüchtigkeit 
bzw. Nachprüfung für bestimmte Arten von 
Zivilluftfahrzeugen oder Betriebstüchtigkeit 
von Luftfahrtgeräten, 

3. Führung des Luftfahrzeugregisters für be­
stimmte Arten von Zivilluftfahrzeugen, 

4. Ausübung der Aufsicht (§ 141 Luftfahrtgesetz) 
für bestimmte Unternehmen 

an Personen mit entsprechender Ausbildung, nach 
Art und Umfang ihrer Tätigkeit geeignete Gesell­
schaften, Unternehmen oder Organisationen, wel­
che über entsprechend qualifiziertes Personal sowie 
die notwendigen technischen Einrichtungen verfü­
gen, übertragen. 

(2) In Verwaltungsverfahren sind das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) mit 
Ausnahme . dessen §§ 77 und 78 sowie das 
Gebührengesetz 1957 anzuwenden. Der Bundesmi­
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ist 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde und 
im Instanzenzug unmittelbar übergeordnet. Er hat 
auch die Aufsicht und das Weisungsrecht auszu­
üben. 

(3) Die gemäß Abs. 1 Beauftragten werden 
ermächtigt, für die Erbringung ihrer Leistungen 
kostendeckende Gebühren vorzuschreiben. Diese 
Gebühren unterliegen der Bewilligung durch den 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die Beauftragung gemäß Abs. 1 zu 
widerrufen, 

1. bei grober Pflichtverletzung oder 
2. bei Wegfall der für die Ausübung der 

übertragenen Tätigkeiten erforderlichen Qua­
lifikation des Beauftragten oder dessen Perso­
nals oder 

3. bei wiederholter Nichtbeachtung von Weisun­
gen des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr." 

26. § 142 samt Überschrift lautet: 

"Flugplankoordinator 

§ 142. (1) Die Flugplankoordinierung dient der 
vorausplanenden Verteilung nachgefragter Start­
und Landezeiten auf die vorhandene Flugplatz- und 
Flugsicherungskapazität. 

(2) Flugplankoordinierung ist zulässig für Flug­
häfen im Sinne des § 64 des Luftfahrtgesetzes. 

(3) Wenn es die Verkehrssituation auf einem 
Flughafen im luftverkehrspolitischen Interesse ge­
boten erscheinen läßt, kann der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr für diesen 
Flughafen einen Flugplankoordinator einsetzen. 

(4) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat unter Berücksichtigung luftver­
kehrspolitischer Interessen die näheren V orausset­
zungen für die Tätigkeit des Flugplankoordinators 
durch Verördnung festzusetzen. Dabei sind die in 
der EG-Verordnung Nr.95/93 vom 18. Jänner 
1993 festgelegten Grundsätze zu beachten." 

26 a. § 145 Abs. 1 lit. a lautet: 

"a) gemäß § 2 Abs. 1 lit. a und b des Wehrgeset­
zes 1990, oder" 

26 b. Nach § 145 wird folgender § 145 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Identifizierungsflüge 

§ 145 a. Flüge mit Militärluftfahrzeugen zur 
Identifizierung von- Luftfahrzeugen, die im Ver­
dacht stehen, die österreichische Lufthoheit zu 
verletzen, sind von der Flugsicherung mit Vorrang 
zu behandeln." 

27. Im § 146 Abs.1 wird der Ausdruck 
"Bundesamt für Zivilluftfahrt" durch den Ausdruck 
"Landeshauptmann" ersetzt. 

28. § 146 a samt Überschrift lautet: 

_ "Besondere Sicherungsmaßnahinen 

§ 146 a. (1) Bei Gefährdung der Sicherheit der 
Luftfahrt oder anderer öffentlicher. Interessen 
obliegt es den mit der Überwachung der Einhaltung 
der in der Luftfahrt geltenden _ Rechts- und 
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Sicherheitsvorschriften (§ 119 lit. e) betrauten Per­
sonen (§ 120), in Ausnahmebereichen (§ 121) den in 
Betracht kommenden militärischen Dienststellen, 
die Durchführung von Flügen zu verbieten. Eine 
Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt oder 
anderer öffentlicher Interessen ist insbesondere 
anzunehmen, wenn ' 

1. die für den Flug notwendigen Zivilluftfahrer­
berechtigungen oder die Voraussetzungen für 
eine Verwendung des Luftfahrzeuges im Fluge 
weder nachgewiesen noch glaubhaft gemacht 
werden können, 

2. der verantwortliche Pilot sich offensichtlich in 
einem durch Alkohol, Drogen oder Suchtgift 
beeinträchtigten Zustand befindet, 

3. versucht wird, Personen oder Sachen mit' 
Zivilluftfahrzeugen ohne die nach den §§ 103 
und 108 erforderlichen Bewilligungen zu 
befördern oder , 

4. Zivilluftfahrer ohne die nach den §§ 42 und 44 
erforderlichen Bewilligungen auszubilden, 

5. der Flug gegen im Interesse der Verminderung 
des Fluglärms erlassene Gesetze, Verordnun­
gen oder Bescheide verstoßen würde, 

6. versucht wird, Außen abflüge oder Außenlan­
dungen ohne die nach § 9 erforderlichen 
Bewilligungen durchzuführen. 

(2) Zur Durchsetzung der Verbote gemäß Abs. 1 
sind, falls erforderlich, nach Lage des Falles und Art 
des Luftfahrzeuges Zwangsmaßnahmen, wie etwa 
Verweigerung . der Start- oder Anflugfreigabe, 
Abnahme des Zivilluftfahrerscheines bzw. der 
Borddokumente, Abnahme des Zündschlüssels oder 
Blockierung des abgestellten Luftfahrzeuges anzu­
wenden. 

(3) Erweist sich ein Eingriff (Abs. 2) als 
erforderlich, darf er dennoch nur geschehen, soweit 
er die Verhältnismäßigkeit zum Anlaß und zum 
angestrebten Erfolg wahrt. Es ist insbesondere 
darauf Bedacht zu nehmen, daß 

1. auf die Schonung und schutzwürdigen Inter­
essen der Betroffenen Bedacht genommen 
wird, 

2. die Ausübung der Befehls- und Zwangsgewalt 
beendet wird, sobald der angestrebte Erfolg 
erreicht wurde. 

Auf Verlangen haben sich die Organe, welche die 
Zwangsmaßnahmen durchführen, über ihre Befug­
nisse auszuweisen. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes haben den in Abs. 1 genannten Organen auf 
deren Ansuchen Hilfe beim Vollzug der in Abs. 2 
genannten Maßnahmen zu leisten. 

(5) Die den Sicherheitsbehördennach anderen 
Rechtsvorschriften zustehenden Befugnisse werden 
durch die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 nicht 
berührt." 

29. § 147 lautet: 

,,(1) Die Austro Control GmbH hat ein 
Verzeichnis aller nach diesem Bundesgesetz rechts­
kräftig verhängten Strafen zu führen. 

(2) Der Landeshauptmann hat alle nach diesem 
Bundesgesetz rechtskräftig verhängten Strafen 
unter Angabe des Bestraften und Strafausmaßes der 
Austro Control GmbH mitzuteilen." 

30. § 148 wird als §148 Abs. 1 bezeichnet; diesem 
werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt: 

,,(2) Die §§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 1 und 4, 7 Abs. 3, 119, 
120 Abs. 2, 122 Abs. 2, 2 a und 3, 129 Abs-' 1, 139, 
140 Abs. 1 und 3,140 b, 142, 145 Abs. 1, 145 a, 146 
Abs. 1, 146 a und 147' in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx treten am 1. Jänner 
1994 in Kraft. 

(3) Die §§ 85 Abs. 3 bis 6, 91, 91 abis 91 c, 92 
Abs. 1 und 3, 93 und 95 Abs. 1 und 2 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx: treten am 1. Juli 
1994 in Kraft." 

Artikel III 

Änderung des Bundesgesetzes über den 
zwischenstaatlichen Luftverkehr 

Das Bundesgesetz ü~er den zwischenstaatlichen 
Luftverkehr, BGBI. Nr.393/1973, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 452/1992, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 16 wird der Ausdruck "beim Bundesamt 
. für Zivilluftfahrt" durch den Ausdruck "bei der 
Austro Control GmbH" ersetzt. 

2. Nach § 17 wird folgender § 17 a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Inkrafttreten 

§ 17 a. § 16 .in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. xxx tritt am 1. Jänner 1994 in Kraft." 
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